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Kants letzte Druckschrift Der Streit der Fakultäten erschien 1798 in Königsberg bei Friedrich Nicolovius. Damit hat Kant sein sozusagen universitätstheoretisches Testament der Öffentlichkeit vorgelegt.


Kant wollte es als sein Vermächtnis gerade gegenüber der Philosophischen Fakultät verstanden wissen, dass sie nicht mehr nur – wie lange – in einem Dienstverhältnis gegenüber den anderen, ‚höheren’ Fakultäten stehen solle, und auch nicht einfach nur konsensuell ‚gleichberechtigt’. Kant unternimmt vielmehr eine Volte, die an die Entschlossenheit der kopernikanischen Wende erinnert, um der Philosophischen Fakultät nun allein den oberen Rang der Vernunftkompetenz anzuweisen.





Um einen Streit führen zu können, müssen relevante Streitparteien vorhanden sein. Auf die deutsche Universitätsphilosophie im 18. Jahrhundert bezogen heißt das, sie musste sich zuerst aus ihrer nachtragenden Rolle als Schleppenträgerin von Theologie und Jurisprudenz befreien. Philosophie mußte, wenn schon nicht gleichartig (und ebenbürtig), so doch vergleichbar werden. Das geschieht im protestantischen Deutschland im ersten Drittel des achtzehnten Jahrhunderts. 


Christian Wolff betonte schon 1729 in seinem Aufsatz „In wie ferne die Philosophie keine Magd sei“, daß sich die Philosophie freizumachen habe von ihrer traditionell dienenden Rolle und vielmehr jetzt sozusagen die Fackel voranzutragen und so für Erleuchtung auf den Denkwegen der anderen Fakultäten zu sorgen hätte. Kurzum, daß also „der Grund irrig seye, warum die philosophische Facultät, in Absicht auf die höhern, die niedrige genennet wird.“�








Ich möchte im folgenden in drei Abschnitten


etwas zur Situation und Verfassung der Philosophischen Fakultät in Königsberg sagen, um dann


danach zu Streitfällen der Philosophie mit den drei anderen Fakultäten zu kommen, und 


abschließend Kants Idee der Universität noch einmal kurz zu skizzieren.


.


I.


Kants Der Streit der Fakultäten war eine seiner letzten Druckschriften. Hinter dem Verfasser lagen fast ein halbes Jahrhundert Erfahrungen in und mit dieser Universität im protestantischen Deutschland. Er kannte den hier in Alltagsroutine träge hinströmenden Fluß der Erkenntnisvermittlung nur zu gut. „Ich meines theils“, so klagte schon der junge Magister Kant, „sitze täglich vor dem Ambos meines Lehrpults und führe den schweren Hammer sich selbst ähnlicher Vorlesungen in einerley tacte fort ... und träume mein Leben durch.“� Im Vorlesungsalltag fand ein Streit der Fakultäten nicht statt. 





Kant wusste aus diesen Jahren, daß die Kommunikationsformen der Wissenschaften im Verkehr zwischen den Fakultäten überwiegend technisch-organisatorisch und nicht etwa interdisziplinär ausgelegt waren. Die Wissenschaften bilden zwar ein System, „darin ein jeder Theil dem andern behülflich ist, ohne sich doch zu vermischen“, zudem eben noch so, daß „ihre Grenzen genau von einander zu unterscheiden, wie Staaten, die nicht in einer Universalmonarchie, sondern zuletzt in einem großen Völkerbund vereinigt werden.“� Die unvermeidliche Folge im wissenschaftsalltäglichen Auf und Ab war es dann: „Bald verschluckte die dialectic, bald die Theologie, bald moral, bald Gesetzgebung alles.“�


Die zwei Kulturen in den Wissenschaften waren ansatzweise wohl durchaus schon Kants Erfahrung. Denn im Unterschied zur philosophischen – unteren – Fakultät, deren Veranstaltungen, wie Kant einmal schrieb, „nur als Geistesübungen betrachtet wurden und auf ... bürgerliche Einrichtung keinen Einflus“� nahmen, waren dagegen die Wissenbestände in den drei oberen Fakultäten – Theologie, Jura, Medizin – als besonders qualifiziert ausgewiesen. Denn es bildeten „diese drey die hauptwissenschaften, weil sie zur Staats Wohlfahrt nöthig waren.“� Also, der Theologe, so sieht es Kant, schöpft „seine Lehren nicht aus der Vernunft, sondern aus der Bibel, der Rechtslehrer nicht aus dem Naturrecht, sondern aus dem Landrecht, der Arzneigelehrte seine ins Publikum gehende Heilmethode nicht aus der Physik des menschlichen Körpers, sondern aus der Medizinalordnung.“� Wie nötig der Theologe, der Jurist oder Arzt für die Gesellschaft natürlich sein kann war überwiegend unstrittig. Die Alltagskultur und der ‘gesunde Menschenverstand’ war hier ganz auf seiten der oberen Fakultäten. Man will nämlich wissen, „wie, wenn ich auch ruchlos gelebt hätte, ich dennoch kurz vor dem Torschlusse mir ein Einlassbillett ins Himmelreich verschaffen, wie, wenn ich auch unrecht habe, ich doch meinen Prozess gewinnen, und wie, wenn ich auch meine körperlichen Kräfte nach Herzenslust benutzt und mißbraucht hätte, ich doch gesund bleiben und lange leben könne. Dafür habt ihr ja studiert, daß ihr mehr wissen müsst als unsereiner (von euch Idioten genannt).“� – Aber was sollte dagegen aus einem Magister philosophiae wohl werden, gesetzt den Fall, er bekäme keinen Lehrstuhl? Kants Zeitgenosse Jacob Reinhold Lenz hat es literarisch beschrieben – in Der Hofmeister oder Vorteile der Privaterziehung (1774), und auch später noch ist es bedrückend dargestellt worden, so in den dreissiger Jahren des 19. Jahrhunderts etwa von Friedrich Richter�





Eine Besonderheit zeichnet dabei die Philosophische Fakultät von allem Anfang an noch aus. Nämlich eine sozusagen interne Verdopplung dieser Streitkonstellation derart, „daß sich die Philosophie zur Empirie und Historie [der anderen mit ihr vereinigten Fächer - St. D.] dieser Fakultät verhält, wie die letztere zu den übrigen Fakultäten, nämlich wie Allgemeines zum Besonderen.“�


Man konnte natürlich aber auch, und das ist ebenfalls eine zeitgenössische Königsberger Erfahrung, wie just Johann Georg Hamann diese ganze wissens- und streitermöglichende Struktur überhaupt ablehnen und meinen, es sei „der ganze Talmud der vier Fakultäten erfunden worden“�, um eigentlich Zusammengehöriges heillos – eben modern – zu diversifizieren.





Als im Jahre 1862 die Universität Königsberg ein neues Gebäude am Paradeplatz bezog, da wurden dort an der Fassade die Portraits maßgeblicher Gelehrter der Albertina angebracht; u.a. Bildnisse der Philosophen Herbart, Kraus, natürlich Kants, des Mathematikers Jacobi, des Kunsthistorikers Hagen und des Astronomen Bessel. 


Sie alle waren Mitglieder der philosophischen Fakultät und gerade den wissenschaftlichen Leistungen dieser Fakultät verdankt die Universität ihren ehemals bemerkenswerten Platz innerhalb der deutschen Hochschulen. Zumal nach der Gründung der Berliner Universität “ward Königsberg mit einer Menge neuer, von dem Fortschritt der Wissenschaft geforderter Institute versehen, tüchtige, kraftvolle Lehrer ... berufen.”� Die hohe wissenschaftliche Anerkennnung bewirkte dann auch entsprechende (auch finanzielle) Zuwendungen, zumal in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, als unter dem Cultusministerium des Hegelianers Altenstein [zwischen 1817 und 1840] die Albertina mehr als das Achtfache ihrer früheren Dotationen erhielt�.





Die Verfassung der Philosophischen Fakultät der Albertina ist älter als die der drei anderen Fakultäten; die Statuten der Facultatis artium stammen aus den Jahren 1546 bzw. 1554 und sie blieben – mutatis mutandis – bis weit ins 19. Jahrhundert hinein gültig.


Die hiesige Philosophische Fakultät war ausgestattet mit acht Ordinariaten: für (1) hebräische Sprache, (2) Mathematik, (3) griechische Sprache, (4) Logik & Metaphysik, (5) praktische Philosophie (seit 1619), (6) Physik (zwischen 1619 und 1637 war sie an der Medizinischen Fakultät angesiedelt), schon 1709 las beispielsweise Heinrich v. Sanden in Königsberg erstmals Experimentalphysik, (7) Poesie und (8) Beredsamkeit & Geschichte (so verknüpft seit 1701).


Es kam also immer wieder einmal zu Veränderungen im Status von Lehrgebieten. So z.B. dann zu Beginn des 19. Jahrhunderts, etwa beim Ordinariat für Praktische Philosophie und Cameralwissenschaft, das Christian Jacob Kraus bis zu seinem Tode 1807 zusammen vertrat. Mit dem ‘Erbteil’ der Praktischen Philosophie wurde dann das Ordinariat für Logik & Metaphysik in Königsberg dann im Herbst 1807 vom Hof aus, der gerade – der Kriegswirren wegen –  in Königsberg residierte, noch weiter gestärkt und aufgewertet. Als nämlich Christian Jacob Kraus starb, wurde dessen Lehrstuhl für Praktische Philosophie zweigeteilt: in eine selbstständige Professur für Kameralistik und in die für Praktische Philosophie. Für die letztgenannte nun wurde Wilhelm Traugott Krug, der seit 1805 Nachfolger Kants war, noch zusätzlich mit berufen. Das kam im übrigen auch Krugs philosophischem Selbstverständnis besonders nahe. Denn es habe eben, so schreibt er in seinem Frankfurter Hauptwerk, mit dem er sich für Königsberg als Kant-Nachfolger hatte empfehlen wollen, „das Philosophieren nicht bloß eine spekulative, sondern eine höchst praktische Tendenz, und eben darum hangt der glückliche Erfolg des Philosophirens eben so sehr von der Gesinnung ab, mit der spekulirt wird, als vom Talente zu spekuliren.“�


 


Aber noch eine Königsberger Fakultäts-Eigenheit ließ gerade Herbart aufmerken, nämlich daß “Professoren, die, nachdem sie mit schlechter Besoldung vorlieb genommen haben, nun ihr Brod durch Neben-Ämter suchen; so daß einer neben einer theologischen und philosophischen Professur noch Prediger und noch Direktor eines großen Gymnasiums ist. ... Von den Schriften dieser Männer hört und liest man nun freylich desto weniger.”�





Aber auch wenn man nicht gerade in zwei Fakultäten angesiedelt war, so mußten doch gerade die Lehrer der Philosophischen Fakultät ständig ganz unterschiedliche Wissensgebiete anbieten; Kant etwa las gleichermaßen über Logik und Geographie, Metapysik, Menschenkunde oder auch Trigonometrie.� Es war eben dies u.a. die Einlösung der durch die Verfassung der Philosophischen Fakultät gewollten Idee einer enzyklopädischen Bildung, einer allgemein-wissenschaftlichen Propädeutik als Vorbereitung für die dann eigentlichen Fachstudien an den drei “oberen Fakultäten”. Der segensreiche altpreußische Cultusminister v. Zedlitz, ein Freund und Mäzen Kants, der Vorgänger des strengen Woellner, hatte einmal in einem Papier von 1778 auf diesen heuristischen Sinn philosophischer Studien aufmerksam gemacht, nämlich daß zunächst, zu Beginn der akademischen Zeit, “die Studenten auf Universitaeten von den BrodtCollegiis zurück zu halten und ihnen begreiflich zu machen [sei], daß das bißchen Richterey, ja selbst Theologie und ArzneyGelahrtheit unendlich leichter und in der Anwendung si�cher wird, wenn der Lehrling mehr philosophische Kenntniß hat”;�schließlich sei man, so Zedlitz weiter, doch nur an wenigen Stunden des Tages Richter, Advokat, Prediger oder Arzt - in so vielen Stunden mehr aber Mensch!





Ein halbes Jahrhundert später klagt Karl Rosenkranz, der dritte Nachfolger auf Kants Lehrstuhl: “Die meisten unserer Studierenden sind von den Bedürfnissen der Brodwissenschaft wie von einer Chinesischen Mauer umgrenzt.”� Jedes Mitglied der Philosophischen Fakultät konnte hier – idealiter – alle vertretenen Fächer lehren, ausgenommen sind nur jene Fächer, die in den “oberen Fakultäten” vertreten werden. 


Diese – prima vista – Interdisziplinarität der Philosophischen Fakultät induzierte nun aber in aller Regel dort noch nicht etwa Forschung als den besseren Geist des Katheders; Grundlagen- bzw. angewandte Forschung wurde in jener Zeit überwiegend an außeruniversitären Institutionen und Akademien betrieben.� Erst im Fortgang der Professionalisierung auch der einzelnen Fächer in der Philosophischen Fakultät verliert sich dann – im 19. Jahrhundert – jene aus der alten Universitätspraxis herkommende Fächervariabilität im Lehrangebot der Einzelnen, d.h. sogar Philosophie wurde bald Wissenschaft als Beruf. 


Noch aber  waren die Lehrgebiete der Philosophischen Fakultät – anders als an den drei anderen  – auch nicht hierarchisiert, d.h. es gab hier keine rangbestimmende 1. bis x-te Professur.�





Im obersten Verwaltungsgremium der Universität – im Akademischen Senat – waren jeweils die vier ältesten Professoren der Philosophischen Fakultät tätig, neben je zwei Kollegen aus den drei anderen Fakultäten. Für den Fall, daß einmal einer der jüngeren Professoren der Philosophischen Fakultät Decanus� wird, so erhält der während seines Decanats zusätzlich und im Rang vor den übrigen Mitgliedern seiner Fakultät Sitz und Stimme im Senat. Dieses Gremium nun wählt semesterweise aus seinen Mitgliedern den Rector magnificus, d.h. es erhält z.B. ein Senator aus der Philosophischen Fakultät – eben auf Grund der Mitgliederstruktur – alle acht Jahre jenes hohe Amt, während die Senatoren der drei anderen Fakultäten alle vier Jahre mit ihm rechnen konnten.





Der Decanus der Philosophischen Fakultät hatte u.a. die Immatrikulationsprüfungen� für alle Studierenden der Universität vorzunehmen [dafür erhielt er 2 rth. pro Immatrikulierten, bei Adligen und Juden das doppelte], und er hatte die Censur derjenigen Schriften zu gewährleisten, die von Mitgliedern der Philosophischen Fakultät veröffentlicht werden wollten; da, nebenbei gesagt, solche Manuskripte vorher schon an einen Professor des betreffenden Fachgebiets gehen konnten und danach noch der Rector magnificus das Imprimatur erteilte, war es im Grunde so, wie v. Baczko schreibt, “daß auf diese Weise jede Schrift, welche hier in Königsberg gedruckt wird, eine dreifache Censur passieren muß.”�





Natürlich hat der Decanus der Philosophischen Fakultät auch Abschlußprüfungen durchzuführen bzw. das öffentliche Magisterexamen vor dem Kollegium der Fakultät zu organisieren; auf eine diesbezüglich innerhalb der deutschen Universitätsgeschichte singuläre Eigenheit der Philosophischen Fakultät der Albertina macht v. Baczko aufmerksam: “Diese Fakultät besitzt auch ein Privilegium vom polnischen König Sigismund, welches denjenigen [der polnischen Landsleute], die in derselben promovieren, den polnischen Adel ertheilt.”�


In der gesellschaftlichen Rangordnung schließlich, bei Huldigungen oder höfischen Aufzügen z.B., waren die Königsberger Fakultäten auch sichtbar deutlich unterschieden: zwischen den Professoren der “oberen Fakultäten” und vor denen der “unteren” hatten immerhin noch die Bürgermeister der drei Teilstädte ihren Platz.





Später, nach der 1848er Revolution, nach dem Ende der liberalen Bewegung� nimmt allerdings die wissenschaftliche Reputation namentlich der philosophischen Fakultät rapide ab. “Die dortige philosophische Fakultät”, so schrieb Johannes Schulze [er war die ‘rechte Hand’ Altensteins] am 21. Nov. 1852 an Karl Rosenkranz von seinem ‘Schmerzenskind’, “die früher, als Jacobi, Bessel, v. Bohlen u.s.w. noch lebten, den Vergleich mit jeder anderen bestehen konnte, geht zurück, wenn sie länger, ohne sich zu rühren, gelassen zusieht, daß die Staats- und Cameralwissenschaften, die orientalischen Sprachen und ihre Literatur und nun auch die Chemie keine gehörige Vertretung haben.”� 





So erlebte gerade die Philosophische Fakultät in jenem Säkulum 1770 - 1870, also zwischen Kants Berufung und Rosenkranz’ Emeritierung einen Wechsel von höchstem Ansehen zu mediocrer, provinzieller Enge, einen Wechsel zwischen Formen unübertroffenen Weltverstehens und adminstrativer Innerlichkeit. “Unsere Zeit geht darauf aus”, so beschrieb einmal Karl Rosenkranz den Hauptgrund für die ‘Ent-Autonomisierung’ speziell der Philosophischen Fakultät, “das Gesetz als allgemeine Macht des Staates geltend zu machen. Es soll zwar die individuelle Freiheit erhalten werden, aber das Be�sondere soll nicht gegen das Allgemeine oder Einzelne sich negativ verhalten dürfen. ... Die particuläre Bevorrechtung des Besonderen hört auf.”� Für die Universität Königsberg bedeutete dies u.a., daß die Rechte des akademischen Senats stark reduziert wurden, auch wurde seit dem frühen 19. Jahrhundert (bis in die vierziger Jahre) das Rektorat der Albertina in königliche Hände gelegt, wobei der akademische Senat nur noch jeweils einen geschäftsführenden Prorektor zu wählen hatte. Alle noch vorhandene akademische Jurisdiktion – ohnehin hatte die rektorale Gerichtsbarkeit immer schon bloß die Kompetenz “in der ersten Instanz”� – wurde auf das Preußische Landrecht hin vereinheitlicht; und schließlich wurde auch die Rekrutierung der akademischen Bürgerschaft ministeriell und nicht mehr universitär entschieden: “die Facultäten haben hierbei nur ein Recht der Petition an das Ministerium, nur ein Recht der Begutachtung, die Besetzung selbst gehört ihnen nicht mehr,”� so klagte schon Karl Rosenkranz.








II.


1. Der Streit mit der Theologischen Fakultät





Die Streitigkeiten hier waren geprägt von den Zensurverhältnissen, die sich nach dem Tode Friedrich II. deutlich verschärften, und der Streit war im Grunde einer um die ‘Reichweite’ der Zensur.


Von diesen Verschärfungen war auch ganz besonders Immanuel Kant betroffen. Schon im Sommer 1791 machte etwa der Theologe (und Mitglied der Berliner ‘Immediat-Examinations-Commission’�) Wolterdorf den Vorschlag�, daß man Immanuel Kant, immerhin schon namhafter Professor der Universität Königsberg, mehrfach daselbst Rector academicus und Mitglied des Akademischen Senats und der Berliner Akademie der Wissenschaften, kurzerhand künftiges Publizieren verbieten möge. Ein anderes Mitglied jener Kommission, Hillmer, fand besonders durch Kants Aufsatz Über das Mißlingen aller philosophischen Versuche in der Theodicee (1791) den geistlichen Frieden gefährdet. 


Zur Konfrontation kam es dann, als Kant Anfang 1792 seinen Aufsatz Über das radikale Böse in der menschlichen Natur der ‘Berlinischen Monatsschrift’ eingereicht hatte. Diese Zeitschrift erschien inzwischen bei dem Jenenser Verleger Johann Michael Mauke, war also eigentlich dem Zensurzugriff der ‘Immediat-Commission’ entzogen. Kant jedoch beharrte gegenüber dem Herausgeber der bms, Johann Erich Biester, auf korrekter Zensurentscheidung zu seinem Text aus Berlin. Kant wollte nicht den Eindruck erwecken, so schrieb Biester in einem Begleitschreiben seiner Vorlage an die Zensurbehörde, „als ob er [Kant] einen literarischen Schleichhandel gerne einschlüge und nur bei geflissentlicher Ausweichung der strengen Berlinischen Zensur sogenannte kühne Meinungen äußere.“� Der Aufsatz Kants erschien dann im April-Heft der bms. Schon dem nächsten religionsphilosophischen Aufsatz Kants, Von dem Kampf des guten Prinzips, mit dem bösen, um die Herrschaft über den Menschen, wurde am 14.Juni 1792 das Imprimatur aus Berlin verweigert. Während nun der bms-Herausgeber Biester (am 20.Juni 1792) ein ausführliches ‘Immediat’-Gesuch� an König Friedrich Wilhelm II. richtete, vergeblich allerdings, wie der abschlägige Bescheid vom 2.Juli 1792 belegt, verfolgte Kant eine andere Strategie. 


Er reichte seine inzwischen vier Aufsätze zur Religionsproblematik nicht mehr in Berlin ein, sondern gab sie an die heimische Theologische Fakultät der Albertina. Kant wollte seine Königsberger theologischen Kollegen aber durchaus nicht in Gewissenskonflikte stürzen, indem er ihnen etwa eine vorschnelle Entscheidung zu seinen Gunsten hätte ‘ablisten’ wollen. Das wäre wohl durchaus möglich gewesen, immerhin war der derzeitige Dekan der Theologischen Fakultät Oberhofprediger Johann Schultz ein Anhänger seiner Philosophie und gehörte zu seiner Tischrunde. Kant reichte seine Texte hier also ausdrücklich nicht zur definitiven Zensurentscheidung ein, sondern vielmehr zunächst zur Beurteilung, „ob die theologische Fakultät sich die Censur der Schrift anmasse, damit alsdann die philosophische Fakultät ihr Recht über dieselbe gemäß dem Titel, den sie führt, unbedenklich ausüben könne.“� Diesem Anliegen Kants, daß eben auch von philosophischer Seite über Religionssachen ‘vernünftelt’ werden könne und damit aber darüber wieder die Beobachtungskompetenz der Philosophischen Fakultät zuständig werde, konnte die Theologische Fakultät durchaus beipflichten. Und so erschienen dann, mit dem Segen der einheimischen Philosophischen Fakultät diese vier Texte Kants zur Ostermesse 1793 im Königsberger Verlag Nicolovius unter dem Titel Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. Eine zweite Auflage erschien dann schon binnen Jahresfrist 1794.


In seiner Vorrede zur ersten Auflage der Schrift Der Streit der Facultäten machte Kant später seine Gründe für die, seiner Meinung nach, Zuständigkeit der Philosophischen Fakultät öffentlich. Er machte auch den Brief des König vom 1. Oktober 1794 bekannt, in dem er angewiesen wurde: „Wir haben Uns zu Euch eines Besseren versehen, da Ihr selbst einsehen müsset, wie unverantwortlich Ihr dadurch gegen Eure Pflicht als Lehrer der Jugend und gegen Unsere Euch sehr wohl bekannte landesväterliche Absicht handelt. Wir verlangen [...] von Euch bei Vermeidung Unserer höchsten Ungnade, daß Ihr Euch künftighin Nichts dergleichen werdet zu Schulden kommen lassen [...] widrigenfalls Ihr Euch bei fortgesetzter Renitenz unfehlbar unangenehmer Verfügungen zu gewärtigen habt.“�


Kant antwortet darauf in einem ausführlichen Schreiben, in dem er seine religionsphilosophische Publizistik verteidigt. Er habe sich niemals, betont er, gegen „mir bekannte landesväterliche Absichten vergangen„ oder „der öffentlichen Landesreligion Abbruch getan.“� Und: Bei Angelegenheiten des Glaubens könne dem Theologen – zunächst als Geistlichem betrachtet – das Recht der Zensur nicht bestritten werden. Dies kann aber wohl nicht im Felde der Wissenschaften erlaubt sein, wenn hier z.B. biblische Fragen in einer philosophischen Abhandlung berührt werden, die damit „das anvertraute Gut einer andern Fakultät ist.“� Kant besteht also strikt auf dem Prinzip der Denk-, Forschungs- und Begutachtungsfreiheit für die Philosophie, gleich welchen Gegenständen, auch aus anderen Fakultäten, sie sich zuwenden möge.





Das war aber bei weitem nicht die einzige Widerborstigkeit, die die Berliner Zensur zu jener Zeit aus Königsberg erfahren sollte. Im Frühjahr 1794 wurde die Broschüre des Königsberger Theologen und Kant-Tischgenossen Johann Gottfried Hasse Über jetzige und künftige Neologie von der Immediat-Kommission moniert, dessen Verfasser, wie sich vorsorglich Woellner schon einmal notiert hatte, „ein haupt Neologe“� ist. 


Die Ängstlichkeit der Amtstheologie schien verständlich: denn am Ende drangen  – von der Theorie zur Praxis – auch schon Gerüchte von gewalttätigen Exzessen Königsberger Studenten gegen Kirchen an das Ohr der Obrigkeit – es war immerhin ein Student mit einer Tabakspfeife an einem Altar gesehen worden ... 


Nun aber galt es, das Übel bei der Wurzel zu packen. In einem Königlichen Rüffel, in Seiner Königl. Majestaet allergnädigsten Spezialbefehl heißt es, daß Kant seine Pflicht als Lehrer der Jugend verletze und gegen die landesväterlichen Absichten handele. Und er wird angewiesen, seiner „Pflicht gemäß Euer Ansehen und Eure Talente dazu anwenden, daß Unsere landesväterliche Intention je mehr und mehr erreicht werde.“� Kant machte diese Abmahnung und sein Antwortschreiben an den König erst nach dessen Ableben und dem Ende der Wöllner-Ära in der Vorrede zu seiner Schrift Der Streit der Fakultäten 1798 öffentlich bekannt. Kant sah sich also zunächst einem faktischen Publikationverbot ausgesetzt, wodurch sich die Veröffentlichung des Streit der Fakultäten verzögerte. – Kant hoffte auf bessere Zeiten, um dann auch öffentlich „die Mißbräuche der literärischen Polizeiverwaltung zu rügen.“�





Am 16. November 1797 übernahm Friedrich Wilhelm III. die preußische Herrschaft. Die Wöllnerschen Edikte wurden kurz darauf (am 23. November) annulliert und der Minister selber entmachtet und ungnädig verabschiedet – „Als charakterloser Streber, der zur Zeit seiner Macht den Gegnern seiner kirchlichen Richtung gegenüber plump und brutal aufgetreten ist, verdient er geringe Anteilnahme.“� Sein Nachfolger wurde Julius v. Massow (1750-1816).


Der neue König Friedrich Wilhelm III. richtet am 12.Jan.1798 ein mahnendes Schreiben an den einst so mächtigen Minister, in dem er betont, daß die Religion „nicht zu einem gedankenlosen Plapperwerk herabgewürdigt werden darf„ und: „Vernunft und Philosophie müssen ihre unzertrennlichen Gefährten sein.“� – Im Jahre 1799 wurde dann erneut eine Novellierung des Zensur-Edikts vorgenommen.


Diese altpreussische Denkfreiheit, die Kant immer einfallsreich verteidigt hat, blieb ein immer wieder gefährdetes Gut. Einer seiner Nachfolger, Karl Rosenkranz, hatte später – auch von Königsberg her – wieder genügend Anlaß zur Klage, als er schrieb: „Wie schmerzlich muß es uns stimmen, wenn wir nach fünfzig Jahren factisch noch unter dem Standpunct heruntergesunken sind, den die Presse im vorigen Jahrhundert einnahm.“�











2.  Ein ‘gesetzmäßiger Streit’ mit der Medizinischen Fakultät:


Zu Kants Zeiten gab es noch einen lebhaften interfakultativen Austausch und ein anhaltendes Interesse von Medizinstudenten am philosophischen Wissen, was sich z.B. in deren Dissertationen oder in den Studienpapieren auswies. Hier also war die Philosophische Fakultät noch intensiv mit der Medizinischen Fakultät in Gespräch  – und Streit – verwickelt. Hier wäre exemplarisch auf das gespannte Verhältnis zwischen Kant und den Medizinprofessor Johann Daniel Metzger� zu verweisen, das weit über bloß gegenseitige persönliche Animositäten im akademischen Amtsgeschäft hinausgeht. Hier manifestiert sich ein konzeptioneller Streit über den theoretischen Status einer philosophischen Anthropologie, in dem sich Kant gegen Positionen der ‘philosophischen Ärzte’ (etwa Ernst Platner, Samuel Thomas Soemmering oder auch Friedrich Schiller) wendet, und wobei ein interfakulativer Streit entsteht zwischen der „medicinischen, in ihrem anatomisch-physiologischen, mit der philosophischen, in ihrem psychologisch-metaphysischen Fache, wo, wie bey allen Coalitionsversuchen, zwischen denen die auf empirische Principien alles gründen wollen, und denen welche zu oberst Gründe a priori verlangen ... Unannehmlichkeiten entspringen, die lediglich auf den Streit der Facultäten beruhen, für welche die Frage gehöre, wenn bey einer Universität (als alle Weisheit befassender Anstalt) um ein Responsum angesucht wird. – Wer es in dem gegenwärtigen Falle dem Mediciner als Physiologen zu Dank macht, der verdirbt es mit dem Philosophen als Metaphysiker; und umgekehrt, wer es diesem recht macht, verstößt wider den Phsiologen.“�


Durch das Wirken Metzgers eröffnete die medizinische Fakultät in Königsberg aber auch einen Diskurs mit der theologischen Fakultät. Metzger nämlich verlangte 1781 von „Theologen, welche als Landpfarrer später angestellt werden, müssten Kenntnisse in der Medizin besitzen. (...) Bei seinen Inspektionsfahrten hat Metzger sich überzeugt, daß die Pfarrer Vorurteilen und Pfuschern besser entgegenwirken können als die Ärzte. Die Pfarrer sollen lieber etwas Medizin treiben, als Polemik oder Exegese dunkler Textstellen.“� 





Seit den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts verzeichnen die meisten Universitäten bei der “medizinischen und philosophischen Fakultät weitaus die größte Lehrerzahl [und] ...die größte Zahl von Studierenden”�, aber dieser starke Zuwachs hatte bisweilen auch bedenkliche Folgen für den Wissenschaftsstatus der hier betroffenen Wissenschaften. So konnte es geschehen, daß wegen der überkommenen Fakultätskultur z.B. der Medizinischen Fakultät die Fachpräsen�tation mehr und mehr schematisch und oberflächlich wurde; dies betraf etwa die Chemie, die hier vom 3. Prof. der Medizinischen Fakultät gelesen wurde und natürlich ganz althergebracht und pragmatisch als medizinisches Fach, auf die Therapie bezogen wurde. Die Folge ist ein flacher Praktizismus und trivialer Positivismus, ohne alle paradigma-relevanten  Impulse oder Kapazitäten.


Einen solchen alarmierenden Zustand bemerkte Ende der dreißiger Jahren Johannes Schulze vom Berliner Cultusministerium, dessen Verantwortungsbereich eben die preußischen Universitäten waren. Er habe häufiger die Gelegenheit, so schreibt er einmal nach Königsberg, “die grenzenlose Unwissenheit zu bemerken, die unter den jungen Ärzten und Naturforschern in Hinsicht selbst der ersten Elemente der Naturphilosophie herrscht. [...] Schon lange sinne ich vergebens auf wirksame Mittel, um der krassen empirischen Richtung der jungen Mediziner entgegenzuarbeiten; aber ich finde keine Hilfe, wenn sie nicht von Lehrern der philosophischen Fakultät selbst ausgeht.”� 

















3. Der Streit mit der Juristischen Fakultät


 


Der Streit hier betrifft die Frage: Ob das menschliche Geschlecht im beständigen Fortschreiten zum Besseren begriffen sei. Das heißt aber: Kann man auf diesen Fortschritt evolutionär hoffen oder muß man ihm gewissermaßen revolutionär Beine machen? Und: hätte man in diesem letzten Falle das Recht dazu? 


Kant verweist uns mit der Formulierung, dass dies eine Erneuerte Frage sei, darauf, dass ihn dieses Problem schon seit seiner Schrift Ueber den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis (1793) bewegt. Hier nämlich stellt er sich die Frage, ob das menschliche Geschlecht im Ganzen zu lieben oder mit Unwillen zu betrachten sei? Die Beantwortung dieser Frage, so Kant damals, sei allerdings abhängig davon, wie sicher man sich unserer menschlichen Naturanlagen sein könne. Die allerdings zeichnet Kant zwar überwiegend in hellen Farben, jedoch immer vor einem dunklen Hintergrund.


Es geht hier also generell um die Frage nach dem – von Kant verneinten – Recht auf Revolution�. 


In einer Vorarbeit, dem sog. ‚Krakauer Fragment’, markiert Kant hierbei nun den Streitfall mit den Juristen: „Die Politik dem Recht zu accomodiren ist gut und nützlich, aber umgekehrt falsch und abscheulich. Das gefährlichste aller Experimente ist die gewaltsame Veränderung oder vielmehr Umwandlung der Staatsverfassung.“�    





„Die Revolution eines geistreichen Volkes, die wir in unseren Tagen haben vor sich gehen sehen, mag gelingen oder scheitern; sie mag mit Elend und Greueltaten dermaßen angefüllt sein, dass ein wohldenkender Mensch sie, wenn es sie zum zweitenmal unternehmend glücklich auszuführen hoffen könnte, doch das Experiment auf solche Kosten zu machen nie beschließen würde, ��- diese Revolution, sage ich, findet doch in den Gemütern aller Zuschauer (die nicht selbst in diesem Spiele mit verwickelt sind) eine Teilnahme dem Wunsche nach, die nahe an Enthusiasmus grenzt, ... die also keine andre als eine moralische Anlage im Menschengeschlecht zur Ursache haben kann.“�  


Dass diese Ursache aber vor allem die des Rechts meint, sich eine bürgerliche Verfassung zu geben, macht dieses empirische politische Geschehen zu einem Geschichtszeichen für die Menschheit. Es ist, wie Kant schreibt, ein Signum rememorativum, demonstrativum und prognosticon�. Es ist natürlich keine empirisch beliebe Einzelheit, sondern hat als ein transzendentales  Faktum eine praktisch-geistige Struktur, die umschrieben wird mit Worten, wie Zeitgeist,  gar Weltgeist.





III.


Kant, der, wie es Walter Benjamin einmal so trefflich gesagt hat, „die strenge Mitte zwischen dem Schulmeister und dem Volkstribunen markiert“�, hatte am Ende einer langen Universitätslaufbahn natürlich selber auch eine Idee von der Zukunft der der Philosophie in der Gelehrtenrepublik. 


Die Philosophie allerdings, so Kant, ist „in Ansehung ihrer Lehren vom Befehle der Regierung unabhängig, (hat) keine Befehle zu geben, aber doch alle zu beurteilen die Freiheit.“� Kant sah jedenfalls, daß es damit zwischen der Philosophischen Fakultät und den, wie er sagt, „Geschäftsleuten jener oberen Fakultäten“� als „Werkzeuge„ jeder Regierung bald schon zu einem kommunikativen Problem kommen muß, da sich beide in Ansehung der Wahrheitsfrage auf ganz unterschiedlichen Positionen befinden. Kant nennt den so anhebenden Streit der Fakultäten dann auch einen gesetzmäßigen Streit, der lange die Verkehrsform an der Universität war. 





Jetzt aber gelte es, die herkömmliche Hierarchie der Fakultäten umzudrehen und „alles der Gesetzgebung der Vernunft zu unterwerfen“�. Das aber geht genau nur dann, wenn man die Gelehrtenrepublik sozusagen republikanisch reorganisiert. Dieses Modell, d.h. die Gewaltenteilung von Legislative und Exekutive im neuen republikanischen Staat, sollte auch im Reich des Geistes – in der Universität – ihren produktiven Sinn beweisen. Nämlich wie dort gesetzgebende und ausführende Kompetenz in ein öffentlichkeitsgeleitetes Verhältnis zu treten hätten, so sollen hier Vernunft (das Vermögen der Einheit der Verstandesregeln unter Prinzipien) und Verstand (das Vermögen der Einheit der Erscheinungen vermittels Regeln) in einen wohldefinierten Diskurs eintreten. Dies implizierte dann eine rechtsförmige wie epistemische Beziehung des verständigen Denkens jener „Werkkundigen der Gelehrsamkeit“� (der oberen Fakultäten) zur kritischen Vernunft der Philosophie (der unteren Fakultät).


Die Fakultätsordnung wird jetzt parlamentarisch verfasst gedacht: „Die Classe der obern Facultäten (als die rechte Seite des Parlaments der Gelahrtheit) verteidigt die Statute der Regierung, indessen daß es in einer so freien Verfassung, als die sein muß, wo es um Wahrheit zu tun ist, auch eine Oppositionspartei (die linke Seite) geben muß, welche die Bank der philosophischen Facultät ist, weil ohne deren strenge Prüfung und Einwürfe die Regierung von dem, was ihr selbst ersprießlich oder nachteilig sein dürfte, nicht hinreichend belehrt werden würde.“� – Das ist dann das konsequente letzte Wort der kritizistischen Revolution der Denkungsart und wird von Kants im Bezug auf die Gelehrtenrepublik mit einer ganz neuen Metapher aus dem politischen Zeitgeschehen in der benachbarten französischen Republik verdeutlicht: Philosophie, Vernunft und Wahrheit stehen ‚links’. Dieses ursprünglich am je eigenen „Körper orientierte Rechts-Links-Konzept (wurde) erst mit der französischen Revolution für die politische Ordnung freigesetzt. Dieses Rechts-Links-Konzept macht die Zeit mit ihrem dualen Aspekt von Vergangenheit und Zukunft als Schema fungibel: [...] die konservative Rechte ist auf den Erhalt des Lehrbestands, die progressive Linke auf ‘den Fortschritt der Einsichten und Wissenschaften’ [Kant] bedacht.“� 


Kurzum: Es gelte nämlich, die herkömmliche Hierarchie der Fakultäten umzudrehen, d.h.: „Die Unterste Facultaet muß einmal die Oberste werden“ und „alles der Gesetzgebung der Vernunft unterwerfen“�. Das aber geht genau nur dann, wenn man die Gelehrtenrepublik sozusagen republikanisch reorganisiert. 





Die Idee der Universität als Mittelpunkt des geistigen Lebens einer Nation, als „die Pflanzschule für den mündig gewordenen, für den freien Bürger im Staat und in der Kirche“�, erfordert gerade von der Philosophischen Fakultät Impulse für freie Forschung, unbedingte Öffentlichkeit und zensurfreie Publizistik. Gerade diese Fakultät soll – jedenfalls nach den Reformideen Kants – aus den staatlich-herrschaftlichen und unmittelbaren praktisch-politischen Zusammenhängen herausgehalten werden; die gouvernementalen Interessen sollen hier fortan keine wissenschaftsleitenden Motive mehr abgeben.


Kant nun beschrieb im Streit der Fakultäten diese Schwierigkeiten im Diskurs zwischen den „Geschäftsleuten der drei oberen Facultäten“� und den Philosophen aus der unteren Fakultät. Zugleich wußte er – gegen alle konsensualen Aspirationen –: „Streit kann und soll nicht durch friedliche Übereinkunft (amicabilis compositio) beigelegt werden, sondern bedarf (als Prozeß) einer Sentenz, d. i. des rechtskräftigen Spruches eines Richters (der Vernunft).“� So also wird vom späten Kant der diskurstheoretische Platz der Philosophie situiert.


Dabei wird ein gesetzwidriger von einem gesetzmäßigen Streit unterschieden.


Als ‚gesetzmäßig’ begreift Kant alle jene UniversitätsDiskurse, die sich innerhalb der Gelehrtenrepublik abspielen. Diejenigen also, die um die Veritas bemüht sind. Dagegen sind ale Auseinandersetzungen und polemische Zumutungen, die die Fakultäten ‚von außen’ erreichen, sozusagen alle Wissensinstrumentalisierungen, dann ‚gesetzwidrig’, wenn sie „unbefugterweise vor den Richterstuhl des Volks (dem in Sachen der Gelehrsamkeit gar kein Urteil zusteht) gezogen“� wird.  





Es ist nun gerade Immanuel Kants Schrift Der Streit der Fakultäten (1798), in der – am Ende der Aufklärung – eine Institutions- und Wissenschaftskritik geleistet wird, wobei gerade die Philosophie, und mit ihr deren Fakultät, aufgefordert ist, ihren, wie Kant sagt, „Schulbegriff“ abzulegen; d.h. also Verzicht auf alle „Absicht einer Wissenschaft [...] wenn sie nur als eine von den Geschicklichkeiten zu gewissen beliebigen Zwecken angesehen wird.“� Hierbei fallen vor allem der ‘unteren’ Fakultät innovatorische Kompetenzen zu, was zu einem neuen Selbstverständnis eben der Philosophie führen muß. Denn nach jenem ‘Schulbegriff’ geriete die Philosophie zu einem „Polster zum Einschlafen und zum Ende aller Belebung, welche letztere gerade das Wohltäthige der Philosophie ist.“� .


Die traditionelle Metaphysik (vor der Vernunft-Kritik) war natürlich zunächst für diese neue Funktion (kritischer Selbstreflexion) in keiner Weise diskursfähig. Erst jene „allgemeine Erschütterung auf allen Feldern der philosophischen Wis�senschaften“� durch die Metaphysik-Kritik der Transzendentalphilosophie Kants (seit 1781) ließ allmählich auch auf eine Reformation der Bedingungen der Möglichkeit der Wissens- bzw. Erkenntnisproduktion hoffen, d.h. auf das Begreifen dessen, was Wissen und Wissenschaft überhaupt ausmacht, worauf  Geltung und Grenzen von Erkenntnis- bzw. Begriffsformen beruhen.


Während die oberen Fakultäten augenscheinlich größernteils „die stabile Funktion der Wissenschaft“ vorstellen, „(ist) die untere mit der mobilen beschäftigt“�, – auf diese griffige Formel brachte dann Karl Rosenkranz, der dritte Nachfolger Kants in Königsberg, die neue Idee der Universität bei Kant.


Um nun diese Mobilität vernünftig zu bewerkstelligen, mußte natürlich zuallererst die Vernunft selber aus ihrer bisherigen Immobilität als metaphysica generalis sub specie aeternitatis befreit werden. Zumal auch schon ein neuer Begriff von Wissenschaft (in Ablösung des lange geltenden Aristotelismus im Universitätsbetrieb) entstanden war, „der, weil auf Mathematik gegründet, zwar auch allgemeingültiges, ‘unwidersprechliches’ Wissen erstrebte, aber keinen sicher ruhenden fertigen Besitz von Wahrheiten kennt, sondern nur den langsam wachsenden, immer wieder der Prüfung der mathematischen Vernunft unterworfenen und in dieser Prüfung auch sich wandelnden Besitz von wissenschaftlichen Wahrheiten.“� 


Als einen Grundmangel nun der Philosophie seiner Zeit konstatierte Kant bei allen beteiligten Schulen oder Richtungen: „Schwache Menschen, ihr gebt vor, es sey euch blos um Wahrheit und Ausbreitung der Erkentnis zu thun, in der That aber beschäftigt euch blos eure Eitelkeit!“�


Und so konnte es nicht verwundern, daß es bald schon zum Modeton des Zeitalters zu gehören schien, die Metaphysik zu verachten, daß also „die Metaphysik [...] objektiv erwogen vor gering oder entbehrlich zu halten“� sei.


Aus dieser verfahrenen Situation half der Philosophie nicht lediglich eine bloße Reform der überkommenen Lehrbegriffe oder Lehrbücher, sondern nur eine gründliche Revolution der überkommenen Denkungsart. Jene Selbstkritik der Vernunft setzte jetzt diese wieder in die Lage, mit begrifflich bzw. methodisch strengen, d.h. intersubjektiv geltenden Mitteln die Wahrheitsfrage entscheidbar zu stellen; damit war es der Transzendentalphilosophie in anspruchsvoller Weise möglich, als Kritische Theorie in die geistige Kultur der Gesellschaft wieder eingreifen zu können. 


Dies betraf u.a. die Möglichkeit der Identifizierung von Vorurteilen in den Wissenschaften wie auch im Leben; jene methodische Unterscheidung von Wissen, Glauben oder Hoffen konnte dann auch fakultätstheoretisch in Anschlag gebracht werden. Zugleich näherte sich die Neue Philosophie wieder den exakten bzw. Erfahrungswissenschaften an, d.h. die Philosophie konnte von den auf diesen Gebieten auftretenden Umwälzungen, z.B. bei den wissenschaftlichen Methoden, profitieren.


Das kritische Element der Philosophie – als ‘untere’ Fakultät – wurde so durch vielerlei diesbezügliche Innovationserfahrungen stark stimuliert. “Das eigentliche Ziel der Philosophie ist [...] die Erkenntnis der Wahrheit um ihrer selbst willen und damit die Abstraktion von den Selbstinteressen der Menschen. Entsprechend fungiert der Begriff der Wahrheit als Zentralbegriff in der Charakteristik der unteren Fakultät.“�





Jeder der drei Abschnitte dieser späten Schrift Kants ist für sich ein kleines philosophisch wie literarisch gelungenes Kabinettstück, ein schöner Beleg dafür, „daß Kants Prosa selbst einen Limes der hohen Kunstprosa darstellt“�; daß schließlich alles, was dieser Philosoph je bedachte, die divinatorische Macht der Vernunft ausdrückt. 


Es war sicher nicht nur rhetorisch gemeint, als einmal der Theologe Samuel Col�lenbusch bei Kant nachfragte: „In welchen Stücken unterscheidet sich der Glaube der Teüfel von dem Glauben des Herrn Kant? – und in welchen Stücken unterscheidet sich die Moral der Teüfel und die Moral des Herrn P. Kants?“� Diese inquisitorische Theologenfrage mit ihrer unfreiwilligen Komik wirft ein Schlaglicht auf die luziferische Ironie des alten Kant, die uns im übrigen an vielen Orten seines Werks begegnet und zwar ziemlich signallos. Kant steckt uns an mit seinem stillen Gelächter über die Vernunftverfehlungen und Vernunftentbehrungen bei den so bürgerlich Tüchtigen, bei den sich so selbstgefällig spreizenden akademischen Geschäftsleuten mit ihrer Hörigkeit. Und: Kant weist hierbei en passant auf das schismatische Zeichen zwischen oberer und unterer Fakultät: die mentale Heiterkeit der Vernunft. „Mit echt modernem Geist empfiehlt Kant da, wo wir anderer berechtigter Gründe wegen unser Urteil zurückhalten [...] den Witz.“�





Kant wollte im Streit der Fakultäten ein modernes, liberales und effizientes Diskurs-Modell einer künftigen Universität vorstellen; er wollte „weder eine bloß fiktive Gelehrtenorganisation entwerfen noch die historisch gewordene Universität kopieren, sondern eine ‘Idee’ der Universität [...] begründen, in der sich die existierenden Universitäten wiedererkennen lassen und der sie an�gepaßt werden können und sollen.“� 


Es ist nun aber wohl nicht zufällig, daß Kant in Deutschland mit dieser Theorie der Universität zunächst fast wirkungslos blieb. Kants Universitätsvorstellung sei, so etwa Herder in seiner Metakritik [1799], bloß der Ausdruck der Herrschsucht der kritischen Philosophie und sei der deutschen Bildungslandschaft fremd. Auch bei der Konzipierung und Einrichtung der Berliner Universität [1810], die doch unter dem maßgeblichen Einsatz von Gelehrten erfolgte, die von den Ideen des Kantianismus geprägt waren bzw. mit ihnen sympathisierten, wie Wilhelm v. Humboldt, Johann Gottlieb Fichte, Heinrich Steffens oder Daniel Schleiermacher, waren die Ideen Kants eher im Verborgenen virulent. Und angesichts der kulturpolitischen Frontstellung, mit der diese geistige Sammlung in jener Zeit in Preußen vollzogen werden mußte (gegen Napoleons sog. ‘Fremdherrschaft’), war es auch nicht zu erwarten, daß ausgerechnet jetzt jenes doch wohl ebenfalls als fremd (kosmopolitisch) empfundenes, hochproblematisch obrigkeitsimmune Anerbieten Kants umsetzbar gewesen wäre. Hier war noch Herders Stoßseufzer, der doch ganz auf Kant gemünzt war, in Erinnerung: „Und nun die Philosophen mit ihrer Alleweltsbürgerschaft, die nirgends zu Hause ist.?„� 





An der Berliner Universität setzte sich dann allerdings im Verhältnis der Fakultäten zueinander das Prinzip der Gleichberechtigung durch. Die Stärke der Philosophischen Fakultät hier, ihre kritische Kraft während der beiden ersten Jahrzehnte ihres Bestehens war möglich durch die Etablierung so herausragender Denker wie Fichte, Solger oder Hegel. Von ihnen wurde die Idee der kritischen Vernunft aufgenommen und als programmatische Idee und Prinzip der Philosophischen Fakultät weitergeführt, so daß insgesamt resümiert werden kann: „Kants universitätstheoretisch skizzierter Typus einer staatlich veranstalteten Aufklärung im institutionellen Kreislauf höherer Bildung [...] war ebenso wirklichkeitsnah wie zukunftsträchtig.“�





In einem neu zu organisierenden Streit der Fakultäten wird im ausgehenden 18.Jahrhundert gerade durch die Universitäten im protestantischen Deutschland ein neues Diskussionsfeld bereitet, wobei die Binnengrenzen der Gelehrtenrepublik schnell überschritten werden. Die geistigen Neuerungen, die dann seit den neunziger Jahren im Gefolge der Revolution der Franzosen nach Deutschland dringen, vor allem aber die freiheitspathetischen menschen-, staats- und verfassungsrechtlichen Neubesinnungen wirkten als katalytische Elemente in den deutschen Diskussionen; und dadurch wurde dann ja auch gerade in Preußen ein großes Reformwerk in Bewegung gesetzt, wodurch schließlich auch mittelfristig neue moderne Dimensionen in der Universitätskultur erreicht wurden. 





Von der Unvermeidlichkeit des Streits der Fakultäten:


Auch Kants dritter Nachfolger, Karl Rosenkranz, spricht noch bei der dritten Säkularfeier der Universität Königsberg [1844] in bezug auf die Fakultätsordnung der Hochschule von einem notwendigen Antagonismus zwischen den drei “oberen” und der “unteren” Fakultät. Während jene augenscheinlich “die stabile Funktion der Wissenschaft” repräsentieren, ist “die untere mit der mobilen (Funktion) beschäftigt”�. Der wissenschaftliche Fortschritt war, wenn es ihn denn geben sollte und konnte, an diese Mobilität gebunden, an die forschende, erfindende und kritische Kompetenz der Vernunft, kurz: an die philosophische facultas der philosophischen Fakultät. 


Diese Fakultät “ist an keinen partikularen Interessen der Bürger orientiert, an keine kanonischen Schriften gebunden und keiner Autorität der Regierung unterworfen, sondern folgt allein der Vernunft und ihrer (interessiert-)interesselosen Wahrheitssuche.”� Aber auch hierbei ist der Streit der Fakultäten eine nützliche wie vernünftige Verkehrsform, denn: “Die theologische u. philosophische Facultäten müssen u. werden wenn es um die Religion zu thun ist auch jederzeit im Streit seyn nicht miteinander zu befehden sondern einzuschränken u. so Freyheit unter selbst sich gemachten Gesetzen zu bewirken.”�


So wird es also in der Gelehrtenrepublik immer zu einem – Kant nennt es gesetzmäßigen – Streit der Fakultäten kommen müssen, denn: “In Ansehung der drei obern dient sie [die untere] dazu, sie zu kontrollieren und ihnen eben dadurch nützlich zu werden, weil auf Wahrheit ... alles ankommt; die Nützlichkeit aber, welche die obern Fakultäten zum Behuf der Regierung versprechen, nur ein Moment vom zweiten Range ist.”� Die Philosophische Fakultät ist so auf (Lehr-)Autonomie, Denk- und Publikationsfreiheit angewiesen, da sie nicht nur nicht den Befehlen der Regierung zu folgen hat, sondern diese gar zu beurteilen alles Recht beansprucht.


An diesem großen Anspruch mußte dann aber auch insbesondere Kants Universitätstheorie in Preußen scheitern; und mit einer ähnlich resignativen Erfahrung wie Kant hat dann auch z.B. Johann Friedrich Herbart Königsberg und Preußen nach langer, erfolgreicher Arbeit in der Philosophischen Fakultät sogar verlassen: “In Preußen erscheint Jeder als ein etwas seltsamer Mensch, der etwas unternimmt und treibt, was nicht die volle Gunst der Regierung für sich hat.”�, kurz: “In Preußen ist Alles am Ende von der Regierung abhängig. Sie kann was sie will.”�


Und noch später sieht sich auch Karl Rosenkranz veranlaßt zu konstatieren: “Wir stehen [wieder] im Woellnerschen Reaktionsstadium gegen die Philosophie”�. Den Theologiestudenten beispielsweise wurde noch im Jahre 1834 von ihrer Fakultätsobrigkeit ausschließlich die Wolffsche Philosophie empfohlen, sie “sei die beste, was nachher gekommen, vertrage sich nicht gut mit dem Christentum und die Studierenden möchten sich daher zu Wolff halten.”� Kurzum, wie Rosenkranz feststellen muß: “Die Frömmigkeit vernagelt die Köpfe.”�





*Dies nun aber ist die geistige Situation, in der die Albertina 1844 die dritte Säkularfeier ihrer Gründung vorbereitet. In Hinsicht auf das geschichtliche Schicksal der Philosophischen Fakultät wäre man beinahe geneigt, der dritten historiographischen Hypothese aus Kants Der Streit der Fakultäten [1798] zuzuneigen, der Hypothese vom Abderitismus, derzufolge “geschäftige Torheit” den Charakter menschlicher Handlungen ausmache, insgesamt “eine leere Geschäftigkeit, das Gute mit dem Bösen durch Vorwärts- und Rückwärtsgehen sich abwechseln zu lassen, daß das ganze Spiel des Verkehrs unserer Gattung mit sich selbst ... als ein bloßes Possenspiel angesehen werden müßte.”�


In einer Tischrede aus Anlaß von Kants Geburtstag in jenem Jubiläumsjahr 1844 konnte man das diesbezüglich Ungereimte auch gereimt hören:





„Stets war auf der Gelehrten Feld


Viel Haderkraut zu jäten!


Ihr wißt’s, und Kant beschrieb der Welt


Den Streit der Fakultäten.“�








In dem Maße, wie sich nun anfangs des neunzehnten Jahrhunderts innerhalb der Philosophischen Fakultät die Einzelwissenschaften von der Philosophie emanzipieren, entfällt auch die geistige Basis eines Streits der Fakultäten, denn die zurückgelassene (oder zurückgebliebene) Universitätsphilosophie verliert ihre kritische bzw. Streit-Kompetenz u.a. deshalb, weil sie sich vor allem in zwei Bereiche zurückzieht: in die Philologisierung und in Historisierung ihrer selbst.


Dieses Mangelsyndrom hat keiner besser ausgedrückt als der dritte Nachfolger Kants in Königsberg: Karl Rosenkranz – der sagte einmal von sich und seinesgleichen: Wir sind Epigonen�.





Ich darf zusammenfassen:


Der Zusammenhang der Philosophischen Fakultät mit den drei anderen Fakultäten der Universität war in den Jahrzehnten zwischen Kants Ordinariat (1770) und der dritten Säkularfeier in Königsberg (1844) dreifach unterschiedlich bestimmt:


a.  traditionell als ‚untere’ Fakultät zu den drei ‚obern’ (Theologie, Jus, Medizin),     


b. republikanisch als ‚Gewaltenteilung’ zwischen zwei Departements, nämlich ‚Vernunft’ (Philosophie) und ‚Verstand’ (Theologie, Jus, Medizin), - das Kantsche Modell, und (vorgestellt vom dritten Nachfolger auf Kants Lehrstuhl)


c. wissenschaftstheoretisch als ‚Mobilität’ (Philosophische Fakultät) versus ‚Stabilität’ (die ehemals ‚obern’ Fakultäten), - das Rosenkranz’sche Modell.
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